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S3i§ Ickten fèerbft waren bie ©mnbgüge gu einem ®e»

Werbegefek nur in ben befanden ißojMaten als SJSrogramra

enthalier. AngefiihiS ber Dppofition trat bann ber neue

SSorort mit leitenben Sßerfonen ber Bertxifd&eu politifc^en Sßar»

teien, ben §erren Baiionalrat D. ©teiger, ®r. SDÎtlîiet unb

25r. aSrtiftleiu in Berbinbung,

3n einer Dteipe bon Konferenzen bat biefeS Kollegium im
SSerlaufe beS SBinterS mit bem SSormte bie gange grage burä)=

beraten unb ber Befirebung mebr BerfiänbniS unb ©pmpathte

entgegengebracht, als fie letber in Dielen beteiligten Krtifen
gn finbett ift. 3m grübfabr baben fobann auch Konferenzen

mit ben Abgeorbneten ber ofifdjweigerifcijen Kanfonalüerbänbe

ftattgefunben. Um fchlfcfslich in bie gange Angelegenheit

mebr Klarheit gu bringen, namentlich aber autb, um ben

SBunfcben ber Dppofition gereibt gu werben, würben bann
bie genannten Ißoftulate in einen ©efek^entwurf umgearbeitet,
welcher öom ©eniralborftanb mit etweliben Abänberungen

angenommen würbe unb beute als Borlage bient.

AIS ©rnnblage beS ©efekeSeniWutfeS fdblagen wir nach»

ftebcnbe awei Befttmmungen bor, bie nach nnferer Anffaffung
in ber BnnbeSoerfaffnng felbft Aufnahme finben foHten:

1. ®ie BerufSüerbänbe haben ben 3®ccf, innerhalb ihres
©ebieieS bie rein wirtfc&aftlidjen Angelegenheiten na<b Btafj«
gäbe ber betufliiben unb örtlichen Berhältniffe felbfiünbtg gu
orbnen, immerbin unter Söahrung ber allgemeinen Sntereffen
beS BolfeS unb ber tgohätSrechte beS ©taateS.

2. ®ie ©rünbung eines BerufSberbanbeS ftebt ben Berufs»
genoffen frei; fie ift au bie BorauSf-kung gebunben, bajg ihr
innerhalb beS Berufes fowobl bie SRehrljcit ber Arbeitgeber
als bie ber Arbeiter guftimmen.

®er ^Referent erläutert im weitem ben genannten ©ni»
Wurf, wobei er im befonberen bie gegen bie Berufst) erbänbe
geäußerten Bebenfen gu gerftccuen fudjt, in eine B.hanblung
ber ben Bethanien gu erteilenben Kompetenz'n eintritt unb
bie ©inwenbungen nach aßen ©eites entfräftet. ®abet be=

werft er u a, bnfe es fid) niemals nm eine gipierung beS

BerfaufSpretfeS burch bie BerufSberbänbe banbeln fönne.
28er fein ©efebäft ridjtig unb ehrlich führt, hat oon ben

üftafpaljmen ber BerufSberbänbe nießts gu befürchten. @S

fallen bie BerufSberbänbe aber bie Preisunterbietungen unb
ihre fdjlimmen SRefultate gu berhinbern bie SDlögtiöhlett er*
halten. 3m ©ubmiffionSwcfen wirb buref) ©ntgegenfommen
ber Behörben unb Bereinbarungen mit benfelben wohl BlandjeS
erreicht, nidjt aber auf bie ®auer 2ßanbel gefdjaffen; baS

Icktere ift nur möglich, Wenn benjenigen burih bie Berufs--
berbänbe auf bte ßinger geflopft Werben fann, welche gu
©chunbpreifen Offerten machen. 3m ©ewerbegeftk mufe beS'i

halb ben Berbänben bie BJöglichfeit geboten werben, in ber

ürgini für bit 0fp|ifllen jtoblikntiotmi iirs fitjtuetj. icrotrkmrtfoiL
DffigteKeS unb obligatorifdjeS Organ beS Aargauifc&en @d)miebe= unb SßagnermeifterbereinS.

Srfdjsint je SasiStagS unb îoftet per ©emefter gr. 3. 60, per 3at)r gr. 7. 20.

Snferaie 20 ŒtS. per Ifpnltige Sßetitgeile, bei größeren Aufträgen
entfpredjenben «Rabatt.
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Protokoll
der

Grdentl. Jahresversammlung

des Schmelz. Gemrbevereins

Sonntag den tN. Juni l8i>8
im Schützenhanse zu Glarus.

(Fortsetzung).

Bis lltzten Herbst waren die Gmndzüge zu einem Ge-

Werbegesetz nur in den bekannten Postulaten als Programm
enthalten. Angesichts der Opposition trat dann der neue

Vorort mit leitenden Personen der beimischen politischen Par-
teien, den Herren Nationalrat v. Steiger, Dr. Milliet und

Dr. Brüstlein in Verbindung.

In einer Reihe von Konferenzen hat dieses Kollegium im

Verlaufe des Winters mit dem Vororte die ganze Frage durch-

beraten und der Bestrebung mehr Verständnis und Sympathie
entgegengebracht, als sie leider in vielen beteiligten Kreisen

zu finden ist. Im Frühjahr haben sodann auch Konferenzen

mit den Abgeordneten der ostschweizerischen Kantonalverbände

stattgesunden. Um schließlich in die ganze Angelegenheit

mehr Klarheit zu bringen, namentlich aber auch, um den

Wünschen der Opposition gerecht zu werden, wurden dann
die genannten Postulais in einen Gesetzisentwurf umgearbeitet,
welcher vom Centralvorstand mit etwelchen Abänderungen

angenommen wurde und heute als Vorlage dievt.

Als Grundlage des Gesetzesentwucfes schlagen wir nach-

stehende zwei Bestimmungen vor, die nach unserer Auffassung
in der Bundesverfassung selbst Ausnahme finden sollten:

1. Die Berufsverbände haben den Zweck, innerhalb ihres
Gebietes die rein wirtschaftlichen Angelegenheiten nach Maß-
gäbe der beruflichen und örtlichen Verhältnisse selbständig zu
ordnen, immerhin unter Wahrung der allgemeinen Interessen
des Volkes und der Hoheitsrechte des Staates.

2. Die Gründung eines Berufsverbandes steht den Berufs-
genoss m frei; sie ist an die Voraussetzung gebunden, daß ihr
innerhalb des Berufes sowohl die Mehrheit der Arbeitgeber
als die der Arbeiter zustimmen.

Der Referent erläutert im weitern den genannten Ent-
Wurf, wobei er im besonderen die gegen die Berussverbände
geäußerten Bedenken zu zerstreuen sucht, in eine B.Handlung
der den Verbänden zu erteilenden Kompetenz n eintritt und
die Einwendungen nach allen Seite» entkräftet. Dabei he-

merkt er u a, daß es sich niemals um eine Fixierung des

Verkaufspreises durch die Berufsverbände handeln könne.
Wer sein Geschäft richtig und ehrlich führt, hat von den

Maßnahmen der Berufsverbände nichts zu befürchten. Es
sollen die Berufsverbände aber die Preisunterbietungen und
ihre schlimmen Resultate zu verhindern die Möglichkeit er-
halten. Im Submisfionswchn wird durch Entgegenkommen
der Behörden und Vereinbarungen mit denselben wohl Manches
erreicht, nicht aber aus die Dauer Wandel geschaffen; das
letztere ist nur möglich, wenn denjenigen durch die Berufs-
verbände auf die Finger geklopft werden kann, welche zu
Schundpreisen Offerten machen. Im Gewerbeges.tz muß des--

halb den Verbänden die Möglichkeit geboten werden, in der

Grglm sm die sWà Kublikattouen des schmiz. Gewerdeoereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je SaszZtagS und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate SV Cts. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, bett S». Juli K8N8.
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gejei^tieten SIrt in bie Preisfrage einjugreifen ; anbemfaBS

ift eine gtünbliche Pefferung ber Sage ber ©rwerbenben nicht

p erwarten. SaS P:rlangen nach biefer Dt gelung ber Preis»
frage ift fein mettgehenbeS ; nur bie Ptifsftänbe foBen be»

tämpft, bie Sonfumenten aber baburd^ .gefchüpt werben, bajs

ein bon ben Delegierungen p bcftdttenbcS ©entratamt 2luS»

fdjreitungen ber PerufSüerbänbe su öer^inbern bie PJögltdjteit
erhalten m'rb.

Ser Dtebner begrünbet hieran anfhltefjenb bie Antrüge
beS ©entraloorftanbeS, welche lauten:
®ie ®elegiertenöerfatnmlung beS ©djwetser. ©ettcerbebereinS in ©latus,

(19. 3uni 1898)
in Weiterer SluSfübrung ber Perein8befd)lüffe in 3üri$ 1889, Stltborf

1890, Pern 1891, ©djaffhaufen 1892, Pafel 1895, ©enf 1896,
Sutern 1897;

in ©rwägung:
1. ®ie ungebunbene Freiheit ber ©rwerbstljätigleit unb bie rafdie

Entwicklung ber ®ec£)nif unb beS PerfebrS zeitigen neben ihren
anerfannt guten 2Birfungen je länger je mehr eine Deipe bon
Dftifcfiänben, toeld^e bie fittlidje unb materielle PollsWohlfahrt
gefäbrben. Sin ©tette beS anregenben «blieben SBettbetnerbeS

ift int ntobernen Erwerbsleben bielfadj ein gewiffenlofer unb
bertnerflidier PernicbtungSlampf getreten, Weldjer bereint mit
ben übrigen SJlijjftänben eine Deform ber Perhältniffe immer
bringenber erfdjeinen läfft.

2. Unter bem ®rucfe biefer Erfdjeinungen haben berfchiebene ©r=
merbStlaffen aus bem ©ebiete ber Sanbmirtfdiaft, beS JganbelS
unb PertehrS, ber Snbuftrte unb beS JganbwerfS pnt Seit
mit Erfolg fdjühenbe ©efe^e angeftrebt unb aud) baS SOlittel
ber ©elbfthilfe in ben öerfchiebenften Dichtungen mit Sluf»
bietung aller ihrer Gräfte angemenbet. ®ie Erfahrung lehrt
aber, bah bteber bie beftehenben ©efefse genügen, nodj bie auf
pribater ©runblage organifierte ©elbfthilfe jene Uebelftanbe
an ber SBur?el p faffen bermögen.

3. ®ie Slusbehnung beS eibgen. gabrtlgefeheS hat bie pläfftge
©renje bereits meit überfdfrttten, toährenb anberfeitS bie De»

gelung mancher Perhältniffe, weldfe im gabritgefep borgefehen
finb, audj im ©ebiete be§ ÉleingetoerbeS Wünfcbbar märe.

4. ®ie Dtannigfaltigleit ber Perhältniffe im Erwerbsleben erfchmert
bie Stnmenbung allgemein gültiger ©efeheSborfdfriften ohne
Einräumung phlreidjer, ben beruflichen Eigentümlicbfetten an»
genahter 3,U0cftänbniffe unb SluSnahmen. Sluherbem mirb
fein ©efep irgenb tueldjer Slrt, Welches gewerbliche Perhältniffe

p regeln bejwecft, ohne intenfibe Ptitmirlung ber PerufSan»
gehörigen fadjgemäh unb mirffam ausgeführt merben tonnen.

©ine allfeitig befriebigenbe Söfung ift baher nur baburdj

p ermarten, bah bon ©efe^eS megen jeitgemähe einheitliche
©runbfäpe aufgeftelli merben. ®ie Slnmenbung biefer ©runb»
fäfee aber foil, menn bieS bon einem Perufe gemünfeht mirb,
feinen eigenartigen Pebürfniffen unb Perhältniffen entfprecbenb
burch einen baS gan^e Sanb umfaffenben PerufSberbanb mit
Unterftü|ung beS ©taateS unb unter beffen Sluffidjt pr praf»
tifdjen Permirtlidiung gebracht merben.

®ie gefehlicpe Örganifation ber ©rtoerbenben nach Peruf
unb ©tanb muh bentnach als Porbebingung unb ©runblage
beS p fchaffenben fchmeij. ©ewerbegefepeS angefehen merben —

befdilieht:
1.3um 3toede einer jeitgemähen unb jielbewufsten Deform ber

©rmerbsbebingungen ift bie ©Raffung eines febmeuerifdjen @e=

merbegefeheS ùnb, fomeit bierp erfor&erlich, eine Debifiott ber
Slrt. 31 unb 34 ber PunbeSOerfaffung anpftreben.

®ie Porlage beS ©entralborftanbeê betreffenb ein PunbeS»
gefep über bie PcrufSberbänbe mirb als Seil eines ©emerbe»
gefepes pringifoieH gutgeheihen.

II. ®er ©entralborftanb mirb beauftragt, feine Porarbeiten fort»
pfepen unb inSbefonbere bie grage p forüfen, in Weldjer
SBeife auch bie ErWerbSberhältniffe ber nicht organifierten
PerufSarten gefefelid) geregelt merben follen.

©r mirb ermächtigt, p biefern 3tnede auch eine Perftän»
bigung mit anbern wirtfdjafitichen Perbänben, fomie mit fooli»
tifchen Parteien p erzielen. (gortfebung folgt.)

$etfmtt&êtoeîen.
Ser ©ewerbePerbatib fafjte in ber Perfammlung

Dom borlefcten greitag nach Hnhörnng eitteS tntereffanten
unb anregenben DleferateS bon Jörn. Prof. SBetlenmann, beffen
fpringenber Puntt bie Pefcljaffung billigerer motortfd&er äraft
für bie ©eWerbetretbenben ber ©tabt 3ürid& btlbete, folgenbe
Dlefolution : „®er ©emerbeüerbanb erwartet pnächft eine Per«
biHigung beS (Safes für moiorifdje 3we(£e unb hofft/ baf) eS

ber ftäbtifbhen Perwaltung gelinge, auch bie eleftrifdje traft
unb baS Sicht ju öerbiBigern, fei es burdj Perbeffernng ber
gegenwärtigen Anlage, fei es burch §eransiehung ber träfte
beS DlheinS."

Sauatbeitetjireiï in ®enf. fÇreitag abenbs fanb im
SBahlgebäube eine Perfammlung bon 4000 Strbeitern ber

Paubran^e ftatt. Dladj mehreren Dieben, währenb Weldhen

an ber Diebnerbühne bie rote gähne flatterte, wutbe eine

Dlefolution angenommen, in Welcher ber allgemeine ©treif
ber Paubranche für ÜDlontag befdEfloffen würbe.

Dlach ©ihlufe ber Perfammlung begaben fifh fömtliche
Porftänbe ber organifierten Slrbetterfdjaft tn ben ©aal Pon»

fantint. Sort würbe ein Slnfrnf berfajjt, welcher ©amStagS
oerßffentlicljt würbe. Dlach bemfelben werben aHe Slrbeiter
beS tantonS, welche im Paufach befchäftigt finb, ©amStag
abenbs bie Slrbeit nieberlegen unb DKontagS früh 8 Uhr
einen Umsug oeranftalten. Sie Slnsahl ber ©treitenben,
wenn biefem Aufruf golge geleiftet wirb, ïann gtoifd&en
5000 bis 6000 betragen. ©amStag mittags erteilte bie

Sßolisei ©rlaubniS für biefen Umsug.
infolge ber Sßrollamation beS allgemeinen ©treifeS im

Pangewerbe bilbete fid& am DJlontag morgen ein 3ug oon
etwa 1000 Slrbeitern. ©ie sogen unter Slbjingung ber

„©armagnole" burdh bie ©trafen ber ©iabt unb befugten
einige DtrbettSblafce, Wo noch gearbeitet Wirb, um bie Sir»

beitenben ebenfalls sum ©treil einsulaben.
DlachmittagS begingen bie ftreifenben Pauarbeiter Wieberum

berfchiebene SluSfchrettungen, namentlich im SlfasiaSquartier,
wo fie gewaltfam in bie ©chmitt'fchen SBerlftätten einbrangen,
auf bas Sach fliegen unb bon bort bie Poliset mit 3'egeln
bewarfen. SUS bie Polisei fich hierauf ihrer Dleboloer be«

bleuen wollte, ergriffen bie Dluheftörer bie gludht. Sie
Poltsel räumte mehrere im Pau begriffenen (Sebäube bon
ben ©tretlenben. Huf ber ©trafje warfen bie Plantfeftanten
aBe ihnen begegnenben mit Paumaterialien belabenen SBagen
um. Plontag abenb würbe mit ber Perhafiung ber BtäbelS«

führer begonnen.

— Sie am 19. bS. auf ©tnlabung ber Stegierung ber»

fammelten ©chreiner» unb 3in«mermeifter befchloffen, auf
(Srunb ber Sohnerhöhung bon 2 ®ts. per ©tunbe unter
folgenben Pebinguugen mit ben ©treitenben in Unterhanblung
SU treten: 1. ©ofort'ge SBteberaufnahnte ber Slrbeit in aBen

Söerfftätten unb auf aBen SlrbeitSplähen ; 2. als ©runblage
bon Unterhanblungen bient bor bem ©ewerbegeridjt ber bis«
herige Pltnimaltarif ; 8. bie Pletfierfcpaft lehnt für jept unb

lünftighin jegliche Unterhanblung mit ben ©ewerffchaftS»

organen ber Slrbeiterfchaft ab.

— Sie ©ttuation mürbe immer bebenïlicher. Ser
BtegierungSrat hot fich geswungen gefehen, ein weiteres
Pataiflon Snfanterte (©enfer Sanbwehr I. Slufgebot) unb
ein Setachement ^aoaflerie s« mobiltfieren.

SieuStag nachmittags gegen 5 Uhr sogen bie ©treitenben
unter grofsem ©ïanbal mit einer roten gähne burch bie
Dlue bu Dl|ône. SUS bie Polisei bie Planifeftanten sur
Dluhe weifen moBte, feuerte einer einen Dlebolberfhufe auf
bie ©enSbarmen ab, was eine momentane Pant! hciborrief,
obfthon niemanb getroffen würbe. Sie Ptbölferung ergriff
Partei für bie ©enSbarmen, bie fobann Icäftig eingriffen,
bie rote gähne wegnahmen nnb eine Hnsahl SrawaBanten
abführten. Sie Pleifterfchaft hält an ihren Pebingnngen fefi.

Sie fBauttteifier unb Bauunternehmer her beiben
3äri(hfeeufer unb beS SihlthaleS hohen fich s« einem
Perbanb sufammengethan, ber für Saglohnarbeiten einen

Sarif für Söhne unb Ptaterialpretfe aufgefteBt hat. Sie
Uebertretuna beS Pertrages wirb mit einer ©elbftrafe bon
500 gr. geahnbet.

333 Lllvftc.cm shweizertschr HauSwerter-Zelluag (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Sewerbeveretnî) Nr. 17

gezeichneten Act in die Preisfrage einzugreifen; andernfalls
ist eine gründliche Besserung der Lage der Erwerbenden nicht

zu erwarten. Das Verlangen nach dieser R gelung der Preis-
frage ist kein weitgehendes; nur die Mißstände sollen be-

kämpft, die Konsumenten aber dadurch.geschützt werden, daß
ein von den Regierungen zu bestellendes Centralamt Aus-
schreitungen der Berufsverbände zu verhindern die Möglichkeit
erhalten w'rd.

Der Redner begründet hieran anschließend die Anträge
deS Centralvorstandes, welche lauten:
Die Delegiertenversammlung des Schweizer. Gewerbevereins in Glarus,

(19. Juni 1K98)
in weiterer Ausführung der Vereinsbeschlüsse in Zürich 1889, Altdorf

1890, Bern 1891, Schaffhausen 1892, Basel 1895, Genf 1896,
Luzern 1897;

in Erwägung:
1. Die ungebundene Freiheit der Erwerbsthätigkeit und die rasche

Entwicklung der Technik und des Verkehrs zeitigen neben ihren
anerkannt guten Wirkungen je länger je mehr eine Reihe von
Mißständen, welche die sittliche und materielle Volkswohlfahrt
gefährden. An Stelle des anregenden redlichen Wettbewerbes
ist im modernen Erwerbsleben vielfach ein gewissenloser und
verwerflicher Vernichtungskampf getreten, welcher vereint mit
den übrigen Mißständen eine Reform der Verhältnisse immer
dringender erscheinen läßt.

2. Unter dem Drucke dieser Erscheinungen haben verschiedene Er-
werbsklassen aus dem Gebiete der Landwirtschaft, des Handels
und Verkehrs, der Industrie und des Handwerks zum Teil
mit Erfolg schützende Gesetze angestrebt und auch das Mittel
der Selbsthilfe in den verschiedensten Richtungen mit Auf-
bietung aller ihrer Kräfte angewendet. Die Erfahrung lehrt
aber, daß weder die bestehenden Gesetze genügen, noch die auf
privater Grundlage organisierte Selbsthilfe jene Uebelstände
an der Wurzel zu fassen vermögen.

3. Die Ausdehnung des eidgen. Fabrikgesetzes hat die zulässige
Grenze bereits weit überschritten, während anderseits die Re-
gelung mancher Verhältnisse, welche im Fabrikgesetz vorgesehen
sind, auch im Gebiete des Kleingewerbes wünschbar wäre.

4. Die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse im Erwerbsleben erschwert
die Anwendung allgemein gültiger Gesetzesvorschriften ohne
Einräumung zahlreicher, den beruflichen Eigentümlichkeiten an-
gepaßter Zugeständnisse und Ausnahmen. Außerdem wird
kein Gesetz irgend welcher Art, welches gewerbliche Verhältnisse
zu regeln bezweckt, ohne intensive Mitwirkung der Berufsan-
gehörigen sachgemäß und wirksam ausgeführt werden können.

Eine allseitig befriedigende Lösung ist daher nur dadurch

zu erwarten, daß von Gesetzes wegen zeitgemäße einheitliche
Grundsätze aufgestellt werden. Die Anwendung dieser Grund-
sätze aber soll, wenn dies von einem Berufe gewünscht wird,
feinen eigenartigen Bedürfnissen und Verhältnissen entsprechend

durch einen das ganze Land umfassenden Berufsverband mit
Unterstützung des Staates und unter dessen Aufsicht zur prak-
tischen Verwirklichung gebracht werden.

Die gesetzliche Organisation der Erwerbenden nach Beruf
und Stand muß demnach als Vorbedingung und Grundlage
des zu schaffenden schwciz. Gewerbegesetzes angesehen werden —

beschließt:
I. Zum Zwecke einer zeitgemäßen und zielbewußten Reform der

Erwerbsbedingungen ist die Schaffung eines schweizerischen Ge-
Werbegesetzes und, soweit hierzu erforderlich, eine Revision der
Art. 31 und 34 der Bundesverfassung anzustreben.

Die Vorlage des Centralvorstandes betreffend ein Bundes-
gesetz über die 'Berufsverbände wird als Teil eines Gewerbe-
gesetzes prinzipiell gutgeheißen.

41. Der Centralvorstand wird beauftragt, seine Vorarbeiten fort-
zusetzen und insbesondere die Frage zu prüfen, in welcher
Weise auch die Erwerbsverhältnisse der nicht organisierten
Berufsarten gesetzlich geregelt werden sollen.

Er wird ermächtigt, zu diesem Zwecke auch eine Verstän-
digung mit andern wirtschaftlichen Verbänden, sowie mit poli-
tischen Parteien zu erzielen. (Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Der Gewerbeverband Zürich faßte in der Versammlung

vom vorletzten Freitag nach Anhörung eines intereffanten
und anregenden Referates von Hrn. Prof. Weilenmann, dessen
springender Punkt die Beschaffung billigerer motorischer Kraft
für die Gewerbetreibenden der Stadt Zürich bildete, folgende
Resolution: „Der Gewerbeverband erwartet zunächst eine Ver-
billigung des Gases für motorische Zwecke und hofft, daß es

der städtischen Verwaltung gelinge, auch die elektrische Kraft
und das Licht zu verbilltgern, sei es durch Verbesserung der
gegenwärtigen Anlage, sei es durch Heranziehung der Kräfte
des Rheins."

Bauarbeiterstreik in Genf. Freitag abends fand im
Wahlgebäude eine Versammlung von 4000 Arbeitern der

Baubravche statt. Nach mehreren Reden, während welchen
an der Rednerbühne die rote Fahne flatterte, wurde eine

Resolution angenommen, in welcher der allgemeine Streik
der Baubranche für Montag beschlossen wurde.

Nach Schluß der Versammlung begaben sich sämtliche
Vorstände der organisierten Arbeiterschaft in den Saal Bon-
fantini. Dort wurde ein Aufruf verfaßt, welcher Samstags
veröffentlicht wurde. Nach demselben werden alle Arbeiter
des Kantons, welche im Baufach beschäftigt sind, Samstag
abends die Arbeit niederlegen und Montags früh 8 Uhr
einen Umzug veranstalten. Die Anzahl der Streikenden,
wenn diesem Aufruf Folge geleistet wird, kann zwischen
5000 bis 6000 betragen. Samstag mittags erteilte die

Polizei Erlaubnis für diesen Umzug.
Infolge der Proklamation des allgemeinen Streikes im

Baugewerbe bildete sich am Montag morgen ein Zug von
etwa 1000 Arbeitern. Sie zogen unter Abfingung der

„Carmagnole" durch die Straßen der Stadt und besuchten

einige Arbeitsplätze, wo noch gearbeitet wird, um die Ar-
bellenden ebenfalls zum Streik einzuladen.

Nachmittags begingen die streikenden Bauarbeiter wiederum
verschiedene Ausschreitungen, namentlich im Akaziasquartier,
wo sie gewaltsam in die Schmitt'schen Werkstätten eindrangen,
auf das Dach stiegen und von dort die Polizei mit Ziegeln
bewarfen. Als die Polizei sich hierauf ihrer Revolver be-

dienen wollte, ergriffen die Ruhestörer die Flucht. Die
Polizei räumte mehrere im Bau begriffenen Gebäude von
den Streikenden. Auf der Slraße warfen die Manifestanten
alle ihnen begegnenden mit Baumaterialien beladenen Wagen
um. Montag abend wurde mit der Verhaftung der Rädels-
führer begonnen.

— Die am 19. ds. auf Einladung der Regierung ver-
sammelten Schreiner- und Zimmermeister beschlossen, auf
Grund der Lohnerhöhung von 2 Eis. per Stunde unter
folgenden Bedingungen mit den Streikenden in Unterhandlung
zu treten: 1. Sofortige Wiederaufnahme der Arbeit in allen
Werkstätten und auf allen Arbeitsplätzen; 2. als Grundlage
von Unterhandlungen dient vor dem Gewerbegericht der bis-
herige Minimaltarif; 3. die Meisterschaft lehnt für jetzt und
künftighin jegliche Unterhandlung mit den Gewerkschafts-

organen der Arbeiterschaft ab.

— Die Situation wurde immer bedenklicher. Der
Regierungsrat hat sich gezwungen gesehen, ein weiteres
Bataillon Infanterie (Genfer Landwehr I. Aufgebot) und
ein Detachement Kavallerie zu mobilisieren.

Dienstag nachmittags gegen 5 Uhr zogen die Streikenden
unter großem Skandal mit einer roten Fahne durch die

Rue du Rhone. Als die Polizei die Manifestanten zur
Ruhe weisen wollte, feuerte einer einen Revolverschuß auf
die Gensdarmen ab, was eine momentane Panik hervorrief,
obschon niemand getroffen wurde. Die Bevölkerung ergriff
Partei für die Gensdarmen, die sodann kräftig eingriffen,
die rote Fahne wegnahmen und eine Anzahl Krawallanten
abführten. Die Meisterschaft hält an ihren Bedingungen fest.

Die Baumeister und Bauunternehmer der beiden
Zürichseeufer und des Sihlthales haben sich zu einem
Verband zusammengethan, der für Taglohnarbeiten einen
Tarif für Löhne und Materialpreise aufgestellt hat. Die
Uebertretuna des Vertrages wird mit einer Geldstrafe von
500 Fr. geahndet.
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